
Wir begrüssen Sie zur

Gemeindeversammlung
Rechnung 2023

vom 26. April 2024, 20.00 Uhr

in der Turnhalle Stockberg, Siebnen



Begrüssung durch Gemeindepräsident

Othmar Büeler



Gedenken an 

unsere Verstorbenen



Themen Sprecher/in, Ressort
1. Grossbauprojekte Othmar Büeler, Präsidiales und Strategie

2. Personalkommission Heinrich Züger, Wirtschaft und Finanzen

3. Bau und Werke Beat Steiner, Werke und Tiefbau

4. Lehrschwimmbecken Leandra Spirig, Liegenschaften

5. Jugend und Alter  Janine Bodmer, Bildung und Freizeit

6. Asyl- und Flüchtlingswesen Patrick Suter, Gesellschaft



Zehn Grossbauprojekte in der Gemeinde



Siebnen:

• Innerdorf (im Bau, Ecke Bahnhofstrasse – Glarnerstrasse)

• Weber/Kistler (im Bau, äussere Bahnhofstrasse)

• Hirschen (geplant, Glarnerstrasse)

• Isenburgblick (geplant, Spielweg)

• Kapellhof (geplant, Bahnhofstrasse)

• Gebiet Pfauen, Obstmühle, Molkerei (erste Planungen)

Grössere Bauprojekte



Schübelbach:

• Parco Verde (im Bau, Endphase, Kantonstrasse)

• Beatus (im Bau, Kantonstrasse) 

• Nauerhof (geplant, Fadstrasse)

• weitere Bauprojekte in Pipeline

Grössere Bauprojekte



Buttikon:

• Schättihügel, alte Lederi (geplant, Infoveranstaltung durch Eigentümer)

• weitere Bauprojekte in Pipeline

Grössere Bauprojekte



Strassen – Baustellen ab Mai 2024



Verlegung Wander- und Bike-Weg Feldrederten - Rossweidhöchi (Kt. GL)

Etappe 5: Niederurnen –

Einsiedeln befindet sich im

ausgeprägten Nassgebiet



Heinrich Züger, Säckelmeister

Ressort Wirtschaft und Finanzen



Personalkommission mit vielfältigen Aufgaben





Beat Steiner, Gemeinderat

Ressort Werke und Tiefbau







Leandra Spirig, 
Gemeindevizepräsidentin

Ressort Liegenschaften



Abschluss Lehrschwimmbecken
Termin: Ende Herbstferien 2023

Budget: CHF 1.89 Mio.



Abschluss Lehrschwimmbecken
Termin: Ende Herbstferien 2023

Budget: CHF 1.89 Mio.

Schlussrechnung: ca. CHF 1.77 Mio.



Janine Bodmer, Gemeinderätin

Ressort Bildung und Freizeit



Altersarbeit

Manuela Kohli

Fachverantwortliche für Altersfragen

Stellenantritt am 1. Juli 2024



(Jugend-)Treffpunkt Siebnen



Patrick Suter, Gemeinderat

Ressort Gesellschaft



Asyl- und Flüchtlingswesen

Auf den Punkt gebracht!





Bund (Schweiz)
• subjektive Wahrnehmung von Gefahr: Zeitungsartikel – Polizei schlägt «Alarm»

• Suchen neue Standorte für Durchgangzentren: Gemeindevertreter ZH, Armeezelte

• EU-Asylreform: «begrenzt die irreguläre Migration», «entlastet die… stark betroffen 
sind», «wirksamer Grenzschutz» / Deutschland-Zahlkarte

Verwaltung - Amt für Migration
• Kommunikation / Transparenz

• keine Aufnahme von Flüchtlingen

• Strafrecht vs. Flüchtlingsrecht 

Gemeinde - Wohnungen
• Gemeinde mietet direkt 41 Wohnungen (Stand 15.03.)

• Marktpreise – auch für uns nicht günstig: 

• GWG March, Kantonsstrasse 5, EFH, ca. CHF 2’800.- pro Monat 
(ca. 10 Personen)

• viele «Objekte» in Zwischennutzung (vor Abriss)



Beispiele, die mich beschäftigen:

Fallbeispiele

• Wohnungskündigung

• Medizinalfälle / Pflegefälle (ca. CHF 85’000.- pro Jahr)

• Schenkungen / Ergänzungsleistungen

Kosten die durch die Gesellschaft getragen werden 

• KK-Verslustscheine (2023: CHF 286’000.-, 2022: CHF 332’000.-)

• Prämienverbilligungen (2023: CHF 552’000.-, 2022: CHF 396’000.-)

• neue Anforderungen: 
• Jugendschutz, 2023: CHF 775’000.-, 2022 CHF 38’000.-)

• Revision SEG-Gesetz über soziale Einrichtungen CHF ???

• Fachkräftemangel: Sozialmitarbeiter 



Was ich mir wünsche:

• … dass Probleme der Gemeinden durch den Kanton und Bund ernst 
genommen werden. 
Adressat: Kantons-, Stände- und Nationalräte

• Eigenverantwortung, nicht die Gemeinde / Staat 
Adressat: alle

• Personen – egal welcher Herkunft – helfen zu können, 

• die es brauchen

• die es schätzen

• die etwas daraus machen



Traktandenliste

1. Wahl der Stimmenzähler/innen

2. Einbürgerungsgesuch von Jageeshan Gnaneswaran

3. Einbürgerungsgesuch von Janani Gnaneswaran

4. Einbürgerungsgesuch von Jathushan Gnaneswaran

5. Einbürgerungsgesuch von Magdalena Blazevic

6. Einbürgerungsgesuch von Riona Musliu

7. Einbürgerungsgesuch von Sankirthan Ladchumikantham

8. Einbürgerungsgesuch der Familie Christian Priller

Seite 5 der Botschaft



Traktandenliste

9. Einbürgerungsgesuch von Luljeta Ukaj

10. Genehmigung von Nachtragskrediten

11. Genehmigung der der Schlussabrechnung der Ausgabenbewilligung 
für den Projektwettbewerbs- und Projektierungskredit der 
Erweiterung beim Schulhaus Gutenbrunnen in Schübelbach

12. Genehmigung der Rechnung 2023 der Gemeinderechnung und der 
Zweigrechnungen des Alters- und Pflegeheims Obigrueh
Schübelbach, der Elektroversorgung und der Wasserversorgung

Seite 5 der Botschaft



Traktandenliste

13. Beschlussfassung über einen Verpflichtungskredit für die 
Erweiterung des Kindergartens in Schübelbach und Erstellung eines 
Mehrzweckraums im Kostenrahmen von CHF 2‘200‘000.–

14. Beschlussfassung über die Einräumung eines Baurechts zuhanden 
des Schwingklubs March-Höfe für die Erstellung eines 
Schwingkellers auf der Liegenschaft Nr. 332

15. Beschlussfassung über die Einräumung eines Baurechts auf der 
Liegenschaft Nr. 2488, Hofweidstrasse 13, genannt «Büel», 
Schübelbach

16. Beschlussfassung über die Ergänzung des Baureglements 
betreffend Gemeinschaftsunterkünfte

Seite 5 der Botschaft



Traktandum 1

Wahl der Stimmenzähler/innen

Seite 14 der Botschaft



Traktanden 2 bis 9

Beschlussfassungen über die Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts von Schübelbach

Seiten 15 bis 18 der Botschaft



Traktandum 10

Genehmigung von Nachtragskrediten zu Lasten 
der Voranschläge 2024 der Gemeinde, des Alters-
und Pflegeheims, der Elektroversorgung und der 
Wasserversorgung

Seiten 19 und 20 der Botschaft



Traktandum 11

Genehmigung der Schlussabrechnung der 
Ausgabenbewilligung von CHF 350‘000.- für den 
Projektwettbewerbs- und Projektierungskredit 
der Erweiterung beim Schulhaus Gutenbrunnen in 
Schübelbach

Seiten 21 und 22 der Botschaft



Schlussabrechnung Projektwettbewerbs- und 
Projektierungskredit Gutenbrunnen

bewilligter Kredit bei Baukostenindex CHF 350’000.-

Aufwand gem. Abrechnung CHF 389’219.80

Teuerung: Indexwert von 101.7 (2019) auf 114.9 (2023) CHF   38’108.10

effektive Kostenüberschreitung  0.3 % CHF      1’111.70   

Seiten 21 und 22 der Botschaft



Traktandum 12

Genehmigung der Rechnungen 2023 der 
Gemeinderechnung und der Zweigrechnungen des 
Alters- und Pflegeheims Obigrueh Schübelbach, 
der Elektroversorgung und der Wasserversorgung

Seiten 23 bis 55 der Botschaft



Seiten 23 bis 55 der Botschaft

Allgemeine Verwaltung
9%

Bildung
42%

Gesundheit
10%

Soziale 
Sicherheit

24%

übrige 6 Ressorts
15%

Anteil am Nettoaufwand



Seiten 23 bis 55 der Botschaft
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Seiten 23 bis 55 der Botschaft
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0   Allgemeine Verwaltung
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2   Bildung
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3   Kultur, Sport und Freizeit
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4   Gesundheit
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5   Soziale Sicherheit
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Seiten 23 bis 55 der Botschaft
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7   Umweltschutz und Raumordnung
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8   Volkswirtschaft
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9   Finanzen und Steuern
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Traktandum 13

Beschlussfassung über die Erteilung eines 
Verpflichtungskredits von CHF 2‘200‘000.- für das 
Bauprojekt «Erweiterung Kindergarten 
Schübelbach Dorf und Erstellung eines 
Mehrzweckraums»

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Ausgangslage 

• oberer Schulkreis 6 Kindergartenklassen: 

• 2 Dorf Buttikon (Sonnenhügel) 

• 1 Wohnquartier Mürtschenblick (Buttikon)

• 2 Schulhaus Gutenbrunnen (Schübelbach)

• 1 im Dorf Schübelbach 

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



• Prognose: 7 Kindergärten

• bereits 2024/2025

• Bedarf d. Kanton bestätigt

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Strategie

• Kindergärten in den Dörfern

• ausgewogene Verteilung auf die verschiedenen Standorte
Sonnenhügel Buttikon, Gutenbrunnen und Schübelbach Dorf

• Höchstmass an Flexibilität

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Bauprojekt

Situierung

• östlich 

• direkter Anschluss

• ebenerdig

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Bauprojekt

Gebäude

• Holzelement

• EG Kindergarten

• OG Mehrzwecksaal

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Bauprojekt
Freianlage

• ganzes Areal

• Teil Kindergarten

• Teil Freizeit

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Kosten

Erweiterungsbau Kindergarten

CHF 1‘490‘000.-

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Kosten

Mehrzwecksaal CHF 709‘000.-

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Kosten

total CHF 2‘200‘000.-

• Kantonssubventionen:
• Phase 1 eingereicht (Zustimmung vom Kanton)

• Phase 2 eingereicht, Betrag noch offen

• Schätzungsweise CHF 130‘000.-

• Subventionen letztmals 2024!

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Zeitplan

• Urnenabstimmung: 9. Juni 2024

• Baubewilligungsverfahren: Sommer 2024

• Baubeginn: Herbst 2024

• Inbetriebnahme und Bezug: Herbst 2025

Seiten 56 bis 59 der Botschaft



Traktandum 14

Beschlussfassung über die Erteilung eines 
Baurechts zuhanden des Schwingklubs March-
Höfe für die Erstellung eines Schwingkellers auf der 
Liegenschaft Nr. 332, Grünhaldenstrasse, 
Schübelbach

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



• Liegenschaft Nr. 332

• UG des Erweiterungsbaus 
Kindergarten

• Bedingung: Realisierung 
des Kindergartens

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Ausgangslage

• Schwingklub March-Höfe trainiert seit 1957 im Stockberg 2

• zeitgemässe Anforderungen nicht mehr erfüllt und Platzverhältnisse
zu klein

• Ausbau nicht möglich

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Gemeinde

• Planung Erweiterung Kindergarten

• Unterkellerung sinnvoll

• optimale Ausnutzung der Parzelle

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



• Synergien entstehen

• Win-Win-Situation für alle

• Baurechtsvertrag sinnvollste Lösung

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Eckwerte Baurechtsvertrag (alle siehe Seiten 60 und 61 der Botschaft)

Umfang und Zweck

• Grundstück als Schwingkeller nutzen

• Vereinsinterne Veranstaltungen, Vorstandssitzungen, Grillabende
oder Proben Jodelclub erlaubt

• andere Nutzung unzulässig / Änderung nur mit Zustimmung
Gemeinde

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Eckwerte Baurechtsvertrag (alle siehe Seiten 60 und 61 der Botschaft)

Dauer

• Baurecht 50 Jahre 

Baurechtszins

• CHF 500.- / Jahr (indexiert gemäss LIK)

ordentlicher Heimfall

• Heimfallentschädigung von 60 % des dannzumaligen Verkehrswertes 
unter Abzug des Bodenwerts

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Wichtig

• nur bei Zustimmung zur Erweiterung Kindergarten

• zeitgleich gebaut mit Kindergarten

• Finanzierung des Schwingkellers NICHT durch Gemeinde

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Zeitplan

• Urnenabstimmung: 9. Juni 2024

• Baubewilligungsverfahren: Sommer 2024

• Baubeginn: Herbst 2024

• Inbetriebnahme und Bezug: Herbst 2025

Seiten 60 bis 62 der Botschaft



Traktandum 15

Beschlussfassung über die Einräumung eines 
Baurechts auf der Liegenschaft Nr. 2488, 
Hofweidstrasse 13, genannt «Büel», Schübelbach

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Seiten 63 bis 65 der Botschaft

Kirche Schübelbach

APHO



Einräumung Baurecht wird favorisiert, weshalb?

Vorteile:
• Baurechtsvertrag kann nach Vorstellungen der Gemeinde ausgestaltet werden

• Baurechtsnehmer übernimmt Kosten und Risiken für die Sanierung oder eine
Neubebauung

• Liegenschaft bleibt im Besitz der Gemeinde, sie wird lediglich zeitlich begrenzt
«vermietet»

• gesetzliches Vorkaufsrecht der Gemeinde

• Heimfall bei Ablauf des Baurechts möglich (gegen Entschädigung)

• regelmässige Einnahmen in Form eines Baurechtszines (an der Teuerung indexiert)

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Einräumung Baurecht wird favorisiert, weshalb?

Nachteile:

• während Laufdauer des Baurechts hat Gemeinde keine Verfügungsgewalt über
Parzelle

• Baurechtsnehmer kann grundsätzlich frei über Baurechtsparzelle verfügen.
Handlungen, die jedoch zu unwiderruflichem Wertverlust führen, werden in
Baurechtsvertrag ausbedungen (z.B. ersatzloser Abbruch des Wohnhauses) 

• Baurechtsnehmer kann Baurecht beliebig weiterverkaufen, Gemeinde hat gemäss
ZGB ein Vorkaufsrecht

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Gemeinde als Bauherrin

Vorteile:

• Gemeinde bleibt Alleineigentümerin

• Mietvertrag mit Drittperson ist
kündbar

• Mietzinseinnahmen

Nachteile:

• wohl kaum politisch durchsetzbar 
(Beispiel «Altendorf»)

• erhöhter Finanzbedarf (Verschuldung),
da Finanzierung des gesamten Baus
notwendig

• Unterhalt Liegenschaft und admin. 
Aufwendungen mit Vermietung

• Liegenschaft ungeeignet für Selbstnutzung

Seiten 63 bis 65 der Botschaft

Verkauf der Liegenschaft

Vorteile:

• Verkauf generiert einmalige Einnahme

• keine Baukosten für Gemeinde

• kein weiterer Aufwand für Gemeinde mit 
dieser Parzelle

Nachteile:

• Gemeinde verliert Eigentum an
Liegenschaft bzw. Land

• künftige Generationen haben keine
Möglichkeiten, neu über Zukunft der
Liegenschaft zu entscheiden



Eckwerte (alle siehe Seite 64 der Botschaft)

• Baurecht zwischen 60 Jahre und 99 Jahre
(konkrete Baurechtsdauer wird zusammen mit Baurechtsnehmer verhandelt)

• jährlicher Baurechtszins von mind. CHF 17.- / m² (mindestens rund CHF 17‘000.-)
(je nach Angebot eventuell höherer Baurechtszins; CHF 17.- / m² werden als Mindestpreis in
öffentliche Ausschreibung aufgenommen)

• Zinspflicht beginnt ab Erhalt einer rechtskräftigen Baubewilligung; spätestens jedoch
18 Monate ab erfolgtem Grundbucheintrag

• Heimfallentschädigung von mind. 60 % und max. 80 % des dannzumaligen Verkehrswertes
unter Abzug des Bodenwerts (konkreter Prozentsatz wird zusammen mit Baurechtsnehmer
verhandelt)

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Wichtig

• landwirtschaftliches Restgrundstück KTN 284 (62‘863 m²) ist nicht Teil dieses
Sachgeschäfts

• Um Erteilung einer Baubewilligung durch ARE (da Parzelle ausserhalb Bauzone)
nicht zu gefährden, ist zeitnahes Handeln erforderlich.

• Ausschreibung in Anlehnung an die Regeln des öffentlichen Beschaffungsrechts,
weshalb vorgängige Einsichtnahme in Baurechtsvertrag unzulässig ist. Möglichkeit
der Einsichtnahme startet mit Publikation bzw. öffentlicher Ausschreibung.

• Bauberechtigter hat notwendige Erschliessungsmassnahmen selber zu finanzieren.

• Überlassung des Grundstücks erfolgt «wie gesehen» in dem, den Parteien
bekannten aktuellen Zustand

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Zeitplan

• Urnenabstimmung: 9. Juni 2024

• Start Publikation / öffentliche Ausschreibung: Ende Juni 2024

• Ende Publikation / öffentliche Ausschreibung: 16. August 2024

• Offertöffnung und Auswertung Eingaben: ab Ende August 2024

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Traktandum 16

Beschlussfassung über die Ergänzung des 
Baureglements betreffend Gemeinschaftsunterkünfte

Seiten 66 bis 68 der Botschaft



Ausgangslage

• Altliegenschaften - insbesondere in der Kernzone 
von Siebnen – werden zu Gemeinschafts-
unterkünften (Zwischennutzung)  umfunktioniert

• teilweise genügen die Wohnungen den hygienischen minimalen
Anforderungen nicht und werden übernutzt (Renditeobjekte)

• Gemeinschaftsunterkünfte sollten neben Schlafräumen in
hinreichender Zahl, Grösse, Art über Aufenthaltsräume, Koch-
gelegenheiten, Wasch- und Duschgelegenheiten sowie Toiletten-
anlagen verfügen

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Problemstellung

• Gemeinde hatte bisher keine hinreichende rechtliche Grundlage gegen
Auswüchse einzuschreiten 

• Im Oktober 2023 wurde auf Gemeindegebiet eine sogenannte 
Planungszone erlassen, welche eine temporäre rechtliche Handhabe
bewirkt

• dauerhafte Regelung bedarf einer Anpassung des Baureglements 

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Ergänzung des Baureglements mit neuen Artikel 6a 

• Definition, was ist eine Gemeinschaftsunterkunft?
«Als Gemeinschaftsunterkünfte gelten Unterkünfte, in denen Zimmer einzeln an
zumeist nicht in persönlichen Beziehung stehende Personen dauerhaft oder
vorübergehend vermietet werden.»

• Umnutzung in Gemeinschaftsunterkünfte ist künftig bewilligungspflichtig

• Anforderungen neben den Schlafräumen:

• Kochgelegenheit mit Wasseranschluss

• abschliessbare Wasch- und Duschgelegenheit sowie Toilettenanlage

• Aufenthaltsraum

• gilt nur für neue Umnutzungen (seit Erlass der Planungszone im Nov. 2023)

• bestehende Anlagen geniessen Bestandesrecht

Seiten 63 bis 65 der Botschaft



Verabschiedung Beat Steiner

Gemeinderat 2004 – 2024

20 Jahre sind ein grosses Vermächtnis



Meilensteine der Gemeinderatslaufbahn

2004 2008

• Wahl in den Gemeinderat

• Ressort Kultur und 

Vormundschaftsbehörde

• Übernahme Ressort Werke 

(bis heute!)

• Präsidium Einbürgerungs-

kommission



Meilensteine der Gemeinderatslaufbahn

2010 2014

• Vizepräsidium Verkehrs-

kommission 

(Mitglied von 2010 – 2016)

• Vizepräsidium Baukommission 

(Mitglied von 2004 – 2024)



Meilensteine der Gemeinderatslaufbahn

2020 2024

• Gemeindevizepräsident und 

Präsident Baukommission 

infolge Todesfall von 

Thomas Burgherr

• Ende der Amtszeit, 

nicht mehr zur Wiederwahl 

gestellt



Facts & Figures

• 15 Trafostationen neu errichtet

• 380 km Rohranlagen verlegt
 entspricht einer Strecke von Schübelbach bis Monaco

• ca. 36 Mio. KW/h Stromverbrauch
 damit könnte ein Elektroauto etwa 6000 x die Erde umrunden



Facts & Figures

• Drei Gemeindeschreiber und… 



Facts & Figures

• …drei Gemeindepräsidenten erlebt!





Alles Gute für die Zukunft!



Ende der offiziellen Traktandenliste

Wortmeldungen aus der Bevölkerung



Schlussworte von Gemeindepräsident

Othmar Büeler



Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Versammlung ist geschlossen.


